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GUTACHTEN

uber den Verkehrswert (Marktwert)
i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
fur das mit einem
Einfamilienhaus und zwei Nebengebauden bebaute Grundstiick
in 66509 Rieschweiler-Miihlbach, Bogenstralle 5

Der Verkehrswert des Grundstiicks wurde zum Stichtag
18.07.2025 ermittelt mit rd.

40.500,00 €

Ausfertigung Nr. 1
Dieses Gutachten besteht aus 42 Seiten inki. 5 Anlagen mit insgesamt 17 Seiten.
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen nebst CD-ROM erstellt, davon eine fur meine Unterlagen.
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1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts: Grundstiick, bebaut mit einem Einfamilienhaus und zwei Neben-
gebauden
Objektadresse: Bogenstralle 5
66509 Rieschweiler-Mihlbach
Grundbuchangaben: Grundbuch von Rieschweiler, Blatt 1475, Ifd.-Nr. 1
Katasterangaben: Gemarkung Rieschweiler, Flurstlick 2413/6, Fldche 421 m?

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentiimer

Auftraggeber: Amtsgericht Pirmasens
" Bahnhofstralle 22-26
66953 Pirmasens

Auftrag vom 27.06.2025 (Datum des Auftragsschreibens)
Eigentiimer: | XOOXXKXHXHKK

1 9,:0.9.0.9.9.9.0.9.0.9,0.4
) 9,:4.9.9.0.9,0.0,0.6,0 ¢

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachtenerstellung: Zwangsversteigerung

Wertermittlungsstichtag: 18.07.2025 (Tag der Ortsbesichtigung)

Tag der Ortsbesichtigung: 18.07.2025

Umfang der Besichtigung etc.: Innen ~und AuBenbesichtigung

Teilnehmer am Ortstermin: ()j(.XXXXXXX, OO, XXXXXXXXXX und der Sachverstan-
ige

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-- Vom Auftraggeber wurden fiir diese Gutachtenerstellung im We-

gen, Informationen: Zz:’:gcl;lgen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfligung

¢ unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 27.06.2025

Vom Sachverstandigen wurden folgende Auskiinfte und Unterla-
gen beschafft:

o Flurkartenauszug im Mafstab 1:1.000 vom 08.07.2025

¢ Berechnung der Brutto-Grundflache und der Wohnfldchen

¢ Bodenrichtwertkarte

1.4 Besonderheiten des Auftrags / MaRgaben des Auftraggebers

Die Gebaude sind zu gewachsen und liberwuchert. Sie sind schwer zu betreten.
Die Wohnung kann im vorgefundenen Zustand nicht vermietet werden.
Es konnten keine Bestandspléane beschafft werden.
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2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 GroRriaumige Lage

Bundesland: '
Kreis:
Ort und Einwohnerzahl:

liberortliche Anbindung / Entfernungen:

2.1.2 Kleinraumige Lage

innerdriliche Lage:
(vgl. Aniage 1)

Art der Bebauung und Nutzungen in der
Strafle und im Ortsteil:

Beeintrachtigungen:

Topografie:

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und'Form:
(vgl. Anlage 2)

2.3 ErschlieBung, Baugrund etc.
Stral3enart:

StralRenausbau:

Rheinland-Pfalz
Siidwestpfalz
Rieschweiler (ca. 2100 Einwohner)

nachstgelegene gréflere Stadte:
Pirmasens

Landeshauptstadt:
Mainz

Bundesstraen:
B 10

Autobahnzufahrt:
Pirmasens

Flughafen:
Frankfurt

Ortskern;

Geschéfte des taglichen Bedarfs in fullaufiger Entfernung;
offentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fuBldufiger Entfer-
nung;

mittlere Wohnlage

liberwiegend wohnbauliche Nutzungen;
iberwiegend ein-zweigeschossige Bauweise

keine

leicht hangig;
von der StralRe abfallend

mittlere Tiefe:
ca. 22 m;

Bemerkungen:
fast quadratische Grundstiicksform

Anliegerstrale

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen
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Anschliisse an Versorgungsleitungen und
Abwasserbeseitigung:

Grenzverhaltnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten:

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich):

Altlasten:

Anmerkung:

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Anmerkung:

nicht eingetragene Rechte und Lasten:

2.5 Offentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

Denkmalschutz:

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flachennutzungsplan:

Festsetzungen im Bebauungsplan:

elektrischer Strom, Wasser aus 6ffentlicher Versorgung;
Kanalanschluss;
Telefonanschluss

die Zufahrt erfolgt iber Gemeindeigentum

gewachsener, normal tragfahiger Baugrund

Untersuchungen hinsichtlich Altlast liegen nicht vor.

In dieser Wertermittlung ist eine-lageibliche: Baugrund- und
Grundwassersituation insoweit beriicksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Dar-
tber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurden nicht angestellt.

Hiernach bestehen in Abteilung Il des Grundbuchs von Rie-
schweiler, Blatt) 1475, folgende wertbeeinflussende Eintragun-
gen:

Grunddienstbarkeiten.

Schuldverhaltnisse, die ggf. in'Abteilung Il des Grundbuchs ver-
zeichnet sein kdnnen, werden-in-diesem Gutachten nicht beriick-
sichtigt. Es-wird davon-ausgegangen, dass ggf. vaiutierende
Schulden beim Verkauf gel6scht oder durch Reduzierung des
Verkaufspreises ausgeglichen werden.

Diesbeziiglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Un-
tersuchungen angestelit.

Diesbeziigliche Besonderheiten sind ggf. zuséatzlich zu dieser
Wertermittlung zu beriicksichtigen.

Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde vom Sachver-
standigen tel. erfragt.

Das Baulastenverzeichnis enthéalt keine wertbeeinflussenden
Eintragungen.

Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Geb&udeart
und Bauweise wird ohne weitere Priifung unterstellt, dass Denk-
malschutz nicht besteht.

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flachennutzungsplan
als gemischte Baufldche (M) dargestellt.

Flr den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskraftiger
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulassigkeit von Vorhaben ist
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen.
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2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittiung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgefiihrt.

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Ubereinstimmung des ausgefiihrten Vorhabens mit den
vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleit-
planung wurde nicht gepriift.

Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalitat der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-
gesetzt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstiicksquali-  baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 InmoWertV 21); bebaut
tat): -

beitragsrechtlicher Zustand: Fiir den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstiicks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstlicksbezogenen Beitragen
mafRgebend. Als Beitrdge gelten auch- grundstlicksbezogene
Sonderabgaben und beitragsahnliche Abgaben.
Das Bewertungsgrundstiick ist beziiglich der Beitrage fiir Er-
schliefungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei.

2.7 Hinweise zu den durchgefiihrten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichien und éffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, (fern)miindlich eingeholt.

Es wird empfohlen, vor einer vermdgensmagigen Disposition beziiglich des Bewertungsobjekts zu diesen
Angaben von der jeweils zustandigen Stelle schriftliche Bestatigungen einzuholen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

(vgl. Anlage 2);
Das Grundstiick ist mit-einem Wohngebaude und zwei Nebengebduden bebaut (vgl. nachfolgende Gebau-
debeschreibung).

Das Objekt ist seit langerem leerstehend.
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3 Beschreibung der Gebdude und AuBenaniagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebaudebeschreibung

Grundlage fiir die Gebaudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebaude und Auldenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es flir die Herleitung der Daten in der
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausfiihrungen und
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kdnnen Abweichungen auftreten, die dann allerdings
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben (ber nicht sichthare Bauteile beruhen auf Angaben aus den
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wahrend des Ortstermins bzw. Annahmen auf.Grundlage der (iblichen
Ausfiihrung im Baujahr. Die Funktionsféhigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie:der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprift; im Gutachten wird die
Funktionsfahigkeit unterstellt.

Baumangel und -schaden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstérungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschaden und-Bauméngel auf
den Verkehrswert nur pauschal beriicksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbeziiglich vertiefende
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schédlinge sowie (iber ge-
sundheitsschadigende Baumaterialien wurden nicht durchgefiihrt.

3.2 Einfamilienhaus

3.2.1 Gebaudeart, Baujahr und AuBenansicht

Gebéudeart: Einfamilienhaus;
eingeschossig;
teilunterkellert;
ausgebautes Dachgeschoss;

freistehend;
mit Anbau
Baujahr: ca. 1920
Flachen und Rauminhalte Die Wohnflache betragt rd. 122,1 m?
die Bruttogrundflche (BGF) betragt rd. 181,8 m?
Energieeffizienz: Energieausweis liegt nicht vor
AuBlenansicht: insgesamt verputzt

3.2.2. Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss:
ein Kellerraum

Erdgeschoss:
drei Zimmer, Kiche, Bad, Flur, Balkon

Dachgeschoss:
drei Zimmer, Flur

3.2.3 Gebaudekonstruktion (Keller, Wande, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massivbau

Fundamente: Streifenfundament
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Keller:
Umfassungswande:
Innenwénde:
Geschossdecken:

Treppen:

Hauseingang(sbereich):

Dach:

Bruchsteinmauerwerk

Mauerwerk

Mauerwerk

Holzbalken, Gber KG Tragerkappendecke

Kelleraufenstufen:
Beton

Geschosstreppe:
Holzkonstruktion, fehlender Handlauf

Eingangstiir aus Hoiz, mit Lichtausschnitt, Hauseingang ver-
nachlassigt

Dachkonstruktion:
Holzdach ohne Aufbauten

Dachform:
Sattel- oder Giebeldach

Dacheindeckung:
Dachziegel (Ton);
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech

3.2.4 Allgemeine technische Gebaudeausstattung

Wasserinstallationen:

Abwasserinstallationen:
Elektroinstallation:
Heizung:

Liftung:

Warmwasserversorgung:

zentrale- Wasserversorgung (iber Anschluss an das 6ffentliche
Trinkwassernetz

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz
einfache Ausstattung, lberaltert; ausgebauter Stromzahler
Einzeléfen

keine besonderen Liftungsanlagen (herkémmliche Fensterliif-
tung)

Boiler (Elektro)

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.5.1: Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Die Nutzungseinheiten sind ausstattungsgleich. Sie werden deshalb nachfolgend zu einer Beschreibungsein-
heit mit der Bezeichnung Wohnung zusammengefasst.

3.2.5.2 Wohnung

Bodenbeldge:
Wandbekleidungen:

Deckenbekleidungen:

Holzdielen mit PVC oder Fliesen, lberaltert
glatter, einfacher Putz mit einfachen Tapeten

Deckenputz mit Leimfarbenanstrich
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Fenster:

Tiren:

sanitére Installation:

besondere Einrichtungen:

Kiichenausstattung:

Bauschaden und Baumangel:

Grundrissgestaltung:

wirtschaftliche Wertminderungen:

Einfachfenster aus Holz mit Einfachverglasung;
einfache Beschlage;
Fensterbanke auflen aus Naturstein

Zimmertlren:
einfache Tiren, aus Holzwerkstoffen;
einfache Schidsser und Beschlage

einfache Wasser- und Abwasserinstallation;
Bad:
lberalterte Ausstattung und Qualitat, nicht funktionstiichtig;

keine vorhanden

nicht in der Wertermittlung enthalten, ebenso die verbliebene
Wohnungseinrichtung;

Feuchtigkeitsschaden, Risse, Tapeten-fallen von den Wénden,
kaputte Bodenbelage, liberalterte E- und Sanitarinstallation,;
Mangel an Fallrohren;

flir das Baujahr zeittypisch
mangelnde Warmedammung;

die Wohnung kann in dem vorgefundenen Zustand nicht vermie-
tet werden;

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen; Zustand des Gebédudes

besondere Bauteile:
besondere Einrichtungen:
Besonnung und Belichtung:

Allgemeinbeurteilung:

3.3 Nebengebaude

Balkon
keine vorhanden
gut bis ausreichend

Der bauliche Zustand ist schlecht.

Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsstau und allgemeiner
Renovierungsbedarf.

Die Gebaude sind zugewachsen;

Die Raume stehen voller Geriimpel;

zwei Schuppen; Satteldacher; ein Gebaude mit Welleternit gedeckt;

3.4 AuBRenanlagen

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das offentliche Netz, Wegebefestigung, Gartenanlagen und

Pflanzungen;

Die Auflenanlage ist verwildert;
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4 Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstiicksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert fiir das mit einem Einfamilienhaus und zwei Nebengebauden bebaute
Grundstiick in 66509 Rieschweiler-Miihlbach, Bogenstrafte 5 zum Wertermittlungsstichtag 18.07.2025 ermit-
telt.

Grundstiicksdaten:

Grundbuch Blatt Ifd. Nr.

Rieschweiler 1475 1

Gemarkung Flur Flursttick Flache
Rieschweiler 2413/6 < 421 m?

4.2 Verfahrenswahl mit Begriindung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewohnlichen Geschaftsverkehr iét der Verkehrswert des Bewertungs-
grundstlicks mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, weil derartige-Objekte lblicherweise nicht zur
Erzielung von Ertragen, sondern zur (persénlichen oder zweckgebundenen).Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im-Wesentlichen auf der Beurteilung des
Substanzwerts. Der vorlaufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstiicks) wird als Summe aus dem
Bodenwert, dem vorlaufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorlaufigen Sachwert der baulichen
Auflenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.

Zudem sind besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale zu berlicksichtigen.

Dazu zahlen:

 besondere Ertragsverhaltnisse (z. B. Abweichungen von dermarktiiblich erzielbaren Miete),
e Baumangel und Bauschaden,

s grundstiicksbezogene Rechte .und Belastungen,

¢ Nutzung des Grundstiicks fir Werbezwecke und

e Abweichungen in der GrundstiicksgréRe, insbesondere wenn Teilflachen selbststéndig verwertbar sind.

4.3 Bodenwertermittiung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstiicks

Der Bodenrichtwert betragt (einfache Liage) 75,00 €/m? zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrund-
stlick ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe =  baureifes Land
Art der baulichen:Nutzung = Ml (Mischgebiet)
beitragsrechtlicher Zustand = frei

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) =

Bauweise = offen
Grundstiicksfiache (f) =  keine Angabe

Beschreibung des Bewertungsgrundstiicks

Wertermittlungsstichtag = 18.07.2025
Entwicklungsstufe =  baureifes Land
Art der baulichen Nutzung ‘ =  Mi (Mischgebiet)
beitragsrechilicher Zustand = frei

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) =
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Bauweise = offen
Grundstiicksfladche (f) = 421 m?

Bodenwertermittiung des Bewertungsgrundstiicks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Weriverhéltnisse zum Wertermittlungsstichtag
18.07.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstlicksmerkmale des Bewertungsgrundstiicks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erlauterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei
beitragsfreier Bodenrichtwert = 75,00 €/m?
(Ausgangswert fiir weitere Anpassung)

ll. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts

Richtwertgrundstiick | Bewertungsgrundstiick | Anpassungsfaktor Erlauterung

Stichtag 01.01.2024 18.07.2025 X 1,000

lil. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmalen

Lage einfache Lage einfache Lage x 1,000
Art der baulichen| MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet) X 1,000

Nutzung »

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittiungsstichtag = 75,00 €/m?

Flache (m?) keine Angabe 421 x 1,000

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land x 1,000
Vollgeschosse n - Il X 1,000

Bauweise offen offen X 1,000
vorldufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-| = 75,00 €/m?
denrichtwert

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erlduterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 75,00 €/m?

Flache x 421 m?

beitragsfreier Bodenwert = 31.575,00€

' rd. 31.600.00€

Der beitragsfreie Bodenwert betrdgt zum Wertermittlungsstichtag 18.07.2025 insgesamt 31.600,00 €.
4.4 Sachwertermittiung

4.4.1 Das Sachwertmodell der Inmobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 — 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorlaufigen Sachwerten der auf dem
Grundstiick vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebaude und bauliche AuBenanlagen) sowie der sonstigen
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale abgeleitet.

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemaR § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 grundsétzlich so zu ermit-
tein, wie er sich ergeben wiirde, wenn das Grundstiick unbebaut wére.

Der vorlaufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Beriicksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebdudestandard und Restnutzungsdauer
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(Alterswertminderung) abzuleiten.

Der vorlaufige Sachwert der Au3enanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist,
entsprechend der Vorgehensweise fir die Gebaude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssétzen oder hilfsweise durch sachversténdige Schatzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21)
ermittelt.

Die Summe aus Bodenwert, vorldufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorlaufigem Sachwert der bau-
lichen AuBenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorliufigen Sachwert des Grundstticks.

Der so rechnerisch ermittelte vorlaufige Sachwert ist anschlieBend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem
ortlichen Grundstiicksmarkt zu beurteilen. Zur Beriicksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhiltnisse)
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h.
aus den Verhéltnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und fiir diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
laufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die ,Marktanpassung” des vorlaufigen Sachwerts an die
Lage auf dem ortlichen Grundstiicksmarkt flihrt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorlaufigen Sachwert
des Grundstiicks und stellt damit den ,wichtigsten Rechenschritt” innerhalb der Sachwertermittlung dar.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebaude + Aulenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmafstab bildet.

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Sachwert nach.Beriicksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstiicksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21).

4.4.2 Erlauterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 InmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebaude-
flache (m?) des (Norm)Gebé&udes mit Normalherstellungskosten (NHK) fiir vergleichbare Geb&ude ermittelt.
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten filr Geb&ude mit an-
nahernd gleichem Ausbau- und Gebaudestandard ("Normobjekt'). Sie werden flr die Wertermittlung auf ein
einheitliches Index-Basisjahr zurlickgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen iiberwiegend die Di-
mension ,€/m? Brutto-Grundflache® oder ,€/m? Wohnflache" des Gebaudes und verstehen sich inkl. Mehrwert-
steuer.

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 InmoWertV 21)

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als ,Kosten fiir Pla-
nung, Baudurchfiihrung, behordliche Priifung und-Genehmigungen* definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher.in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten. .

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Aligemeinen das Verhaltnis der durchschnittlichen
ortlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kostenan das értliche Baukostenniveau angepasst werden. Geman § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi-
onalfaktor ein bei'der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemaner Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet (iblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann.
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittiungsdaten zugrunde liegenden Mo-
dell.

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5§ InmoWertV 21) )

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgeméRier
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster
Naherung die Differenz aus 'liblicher Gesamtnutzungsdauer' abziiglich 'tatsdchlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag’ zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verldngert (d. h. das Gebaude fiktiv verjlingt),
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche ModernisierungsmaRnahmen durchgefiihrt wurden oder in den
Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur
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Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgefiihrt unterstellt werden.

Alterswertminderung (§ 38 InmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebaude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Geb3udes und der jeweils
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebdude ermittelt.

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) kénnen
durch marktiibliche Zuschldge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten beriicksichtigt werden.

AuRenanlagen

Dies sind auRRerhalb der Gebdude befindliche mit dem Grundstiick fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebaudeaulenwand:bis zur Grundstiicksgrenze, Einfriedun-
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 InmoWertV 21)

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis ,vorldufiger Sachwert* ist in-aller Regel nicht mit hierfr
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis.,vorlaufiger Sachwert" (= Substanzwert
des Grundstiicks) an den Markt, d. h. an die fiir vergleichbare Grundstiicke realisierten Kaufpreise angepasst
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch -angepassten-Sachwetrtfaktors.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhaltnis aus Kaufpreisen und-den ihnen entsprechenden, nach
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten ,vorlaufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig
gegliedert nach der Objekiart (er ist z.B.fiir Einfamilienhausgrundstiicke anders als fiir Geschaftsgrundstii-
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit-hohem Bodenwertniveau héher als in wirt-
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgrofe;

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen fiir vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein-echtes Vergleichspreisverfahren.

Marktiibliche Zu- oder Abschlage (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhaltnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder-in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend beriicksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorlaufigen.Sachwerts eine zusétzliche Marktanpassung durch marktiibliche Zu-
oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 InmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstlicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschaden. (siehe nachfolgende Erlauterungen), grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktiiblich erzielbaren Ertragen).

Baumangel und Bauschaden (§ 8 Abs. 3 InmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebdude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte
Ausfilhrung oder Planung. Sie kénnen sich auch als funktionale oder dsthetische Mangel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschéden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachtragliche duere Einwirkungen oder
auf Folgen von Baumangeln zuriickzufihren.

Flr behebbare Schaden und Mangel werden die diesbeziiglichen Wertminderungen auf der Grundlage der
Kosten geschétzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansétze
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oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittiungen erfolgen.

Der Bewertungssachverstandige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines
normalen Bauzustandes nur Uiberschlagig schatzen, da

e nur zerstérungsfrei — augenscheinlich untersucht wird,

¢ grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachversténdigen
fiir Schaden an Gebauden notwendig).

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittiung allein aufgrund
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin
chne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. &. Funktionspriifungen, Vorpla-
nung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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4.4.3 Sachwertberechnung

Gebaudebezeichnung

Einfamilienhaus

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)

711,00 €/m? BGF

Berechnungsbasis

¢ Brutto-Grundfladche (BGF) 181,80 m?
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 129.259,80 €
im Basisjahr 2010
Baupreisindex (BPI) 18.07.2025 (2010 = 100) 188,6/100
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 243.783,98 €
am Stichtag
Regionalfaktor 1,000
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 243.783,98 €
Stichtag
Alterswertminderung
o Modell linear
e Gesaminutzungsdauer (GND) 64 Jahre
e Restnutzungsdauer (RND) 17 Jahre
e prozentual 73,44 %
o Faktor 0,2656
Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Her- 64.749,03 €
stellungskosten
Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile (Zeit- 3.000,00 €
wert)
vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen 67.749,03 €
vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne AuRenanlagen) 67.749,03 €
vorlaufiger Sachwert der baulichen AuBenanlagen und sonstigen Anlagen + 2.032,47 €
vorlidufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 69.781,50 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittiung) + 31.600,00 €
vorladufiger Sachwert ' = 101.381,50 €
Sachwertfaktor X 0,80
Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder Abschldge - 0,00 €
marktangepasster vorldufiger Sachwert = 81.105,20 €
besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale - 40.649,42 €
Sachwert = 40.455,78 €
rd. 40.500,00 €

4.4.4 Erlauterung zur Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebaudefldchen (Brutto-Grundflachen (BGF) oder Wohnfldchen (WF)) wurde von mir
durchgefiihrt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezliglichen Vorschrift (DIN 277
— Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittiung verwendbar. Die
Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16

und 17);
bei der BGF z. B.
¢ (Nicht)Anrechnung der Gebaudeteile ¢ (z. B. Balkone) und
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¢ Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;
bei der WF z. B.

s Nichtanrechnung der Terrassenfldchen.

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausfilhrungen in der Wertermittlungsliteratur und den
Erfahrungen des Sachverstandigen auf der Basis der Preisverhaltnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 enthommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) fiir das Gebaude:

Einfamilienhaus

Ermittlung des Gebaudestandards:

Bauteil Wagungsanteil Standardstufen
[%] 1 2 3 4 5
AuRenwande 23,0% 1,0
Dach 15,0 % 1,0
Fenster und Aufentlren 11,0 % 1,0
Innenwénde und -tiren 11,0 % 1,0
Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0
Fullbdden 5,0 % 1,0
Sanitéreinrichtungen 9,0 % 1,0
Heizung 9,0% 1,0
Sonstige technische Ausstattung 6,0% 1,0
insgesamt 100,0 % 20,0%.800% | 0,0% 00% | 0,0%

Beschreibung der ausgewahlten Standardstufen

AuRenwande
Standardstufe 2 ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemaler Warmeschutz (vor ca. 1995)
Dach

ginfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemafie

Standardstufe 2 Dachdammung (vor ca.-1995)

Fenster und Aufentliren

Standardstufe 1 Einfachverglasung; einfache Holztiiren

Innenwéande und -tliren

massive ‘tragende Innenwéande, nicht tragende Wénde in Leichtbauweise (z.B. Holz-

Stagdardstufe 2 standerwande mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Tlren, Stahlzargen

Deckenkonstruktion und Treppen

Holzbalkendecken mit Fiillung, Kappendecken; Stahl- cder Hartholztreppen in einfa-

Standardsfite’ 2 cher Art und Ausfiihrung

FulRboden

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Béden einfacher Art und Ausfiihrung

Sanitéreinrichtungen

1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise

Standardstufe 2 .
gefliest

Heizung

Standardstufe 1 | Einzeldfen, Schwerkraftheizung

Sonstige technische Ausstattung

Standardstufe 2 |wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 fiir das Gebaude:
Einfamilienhaus

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhauser
Anbauweise: freistehend
Gebaudetyp: KG, EG, ausgebautes DG

Beriicksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebiudes

Standardstufe tabellierte relativer relativer
NHK 2010 Gebaudestan- NHK 2010-Anteil
dardanteil
[€/m? BGF] [%] [€/m? BGF]
1 655,00 20,0 131,00
2 725,00 80,0 580,00
3 835,00 0,0 0,00
4 1.005,00 0,0 0,00
5 1.260,00 0,0 0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 711,00
gewogener Standard = 1,8

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfoigt durch Interpolation des gewogenen:NHK-Werts zwischen die
tabellierten NHK.

NHK 2010 fir das Bewertungsgebéaude = 711,00 €/m? BGF
rd. 711,00 €/m? BGF

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Fir die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzeinen Bauteile werden pauschale
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschlage in der Hohe geschatzt, wie dies dem gewdhnlichen Geschéfts-
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschatzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3
und 3.01.4 angegebenen:Erfahrungswerte flir durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschlage.
Bei alteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgeméafRen werthaltigen einzeinen Bauteilen erfolgt die
Zeitwertschatzung unter Berucksichtigung diesbeziiglicher Abschlage.

Gebaude: Einfamilienhaus

Bezeichnung Zeitwert
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)
Nebengebaude-1 2.000,00 €
Nebengebaude 2 1.000,00 €
Besondere Einrichtungen 0,00€
Summe ‘ 3.000,00 €

Baupreisindex

Bei den angesetzten Normalhersteliungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstel-
lungskosten fiir das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag verén-
derten Baupreisverhaltnisse zu berilicksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungs-
stichtag zuletzt verdffentlichte und fir die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex ver-
wendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der
NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bun-
desamt veréffentlichten als auch die auf die flir Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre um-
gerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine ModellgréRe im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformitat (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor
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angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten fiir Planung, Baudurchfiihrung, behérdliche Prii-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

AuBenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Aulenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau-
schal in ihrem vorlaufigen Sachwert geschatzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfah-
rungswerte flr durchschnittliche Herstellungskosten. Die Auf3enanlagen kdnnen auch hilfsweise sachverstén-
dig geschétzt werden. Bei lteren und/oder schadhaften Aulenanlagen erfolgt die Sachwertschatzung unter
Beriicksichtigung diesbeziiglicher Abschlége.

Aufienanlagen vorldufiger Sachwert (inkl.
BNK)
prozentuale Schétzung: 3,00 % der vorldufigen Gebaudesachwerte insg: 2.032,47 €
(67.749,03 €)
Summe 2.032,47 €
Gesamtnutzungsdauer

Die ibliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der fiir die Bestim-
mung der NHK gewéhlten Gebaudeart sowie dem Gebaudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt-
lungstechnisch dem Gebé&udetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1],"Kapitel 3.02.5-entnommen.

Resthutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Ndherung die.Differenz ‘aus- 'liblicher Gesamtnutzungsdauer' abziiglich
'tatsachlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verléngert
(d. h. das Gebé&ude fiktiv verjiingt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmatnahmen
durchgefiihrt wurden oder in den Wertermittlungsansétzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung
des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der-Wertermittlung als bereits durchgefiihrt unterstelit
werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Beriicksichtigung von durchgefiihrten oder zeit-
nah durchzufilhrenden wesentlichenModernisierungsmaRnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer
fiir das Gebaude: Einfamilienhaus

Das 1920 errichtete Gebdude wurde modernisiert.

Zur Ermittlung der-modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunéachst in
ein Punktraster (Punktrastermethode nach,Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet.

Hieraus.ergeben sich 4 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

Tatsachliche Punkte

Modernisierungsmafinahmen Maximale
(vorrangigin den letzten 15 Jahren) Punkte Durchgefithrte | Unterstellte
Mafnahmen | MaRnahmen

Begriindung

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der
Warmedammung im Dach bzw. DAmmung der 4 0,0 0,0
obersten Geschossdecke

Modernisierung der Fenster und Auf3entiiren 2 0,0 0,0

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 5 0.0 0.0
Gas, Wasser, Abwasser efc.) ! ’

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 0,0

Warmedammung der Aulenwande 4 0,0 0,0
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Modernisierung von Badern / WCs etc. 2 2,0 0,0

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De- 5 0.0 0.0

cken, FuBbdden und Treppen ’ ’

wesentliche Verbesserung der Grundrissge-

staltung A 2 2,0 0.0

Summe 4,0 0,0

Ausgehend von den 4 Modernisierungspunkten, ist dem Gebaude der Modernisierungsgrad ,kleine Moderni-
sierungen im Rahmen der Instandhaltung” zuzuordnen.

In Abhéangigkeit von:

e der iblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und

¢ dem (,vorldufigen rechnerischen“) Gebaudealter (2025 — 1920 = 105 Jahre) ergibt sich eine (vorlaufige
rechnerische) Restnutzungsdauer von (64 Jahre — 105 Jahre =) 0.Jahren

¢ und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung” ergibt
sich fiir das Gebaude gemaf der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnut-
zungsdauer von 17 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von1978.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Geb&aude wird unter Beriicksichtigung.der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt..Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende
Alterswertminderungsmodell anzuwenden.

Sachwertfaktor
Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage

o der verfligbaren Angaben des ortlich zustdndigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung
s der verfligbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschaftsstelle,

s des in [1], Kapitel 3.03 veréffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach-
werifaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der
Region, Bodenwertniveau und Objektgrofe (d.h. Gesamtgrundstiickswert) angegeben sind, sowie

¢ eigener Ableitungen des Sachverstandigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittiichen Sachwertfaktoren und/oder

+ des lage- und objektabhangigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal
bestimmt. .

Marktiibliche Zu- oder Abschlége

Die allgemeinen Wertverhéltnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend beriicksichtigen. Aus diesem
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorlaufigen Sachwerts eine zusétzliche Marktanpassung durch
marktlbliche Zu-oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Hier werden die werimafRigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansatzen des Sachwertverfah-
rens bereits berlicksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit beriicksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentiimer etc. mitgeteilt worden sind.

Die in der Gebaudebeschreibung aufgefiihrten Wertminderungen wegen zusétzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen insbesondere fiir die Beseitigung von Bauschaden und die erforderlichen (bzw. in den
Wertermittlungsansétzen als schon durchgefiinrt untersteliten) Modernisierungen werden nach den Erfah-
rungswerten auf der Grundlage fiir diesbeziiglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf.
zusétzlich ‘geddmpft’ unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmdglichkeiten) eintretenden
Wertminderungen quantifiziert. Unverziiglich notwendige Reparaturen werden in voller Héhe angerechnet.
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besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale Wertbeeinflussung insg.
Bauschaden -40.649,42 €

e  prozentuale Schatzung:
60,00 % von 67.749,03 €

Summe -40.649,42 €

4.5 Verkehrswert

Grundstiicke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstiicks werden {blicherweise zu-Kaufpreisen gehan-
delt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 40.500,00 € ermittelt.

Der Verkehrswert fiir das mit einem Einfamilienhaus und Nebengebauden bebaute Grundstiick in 66509 Rie-
schweiler-Mihlbach, Bogenstrate 5

Grundbuch Blatt Ifd. Nr.
Rieschweiler 1475 1
Gemarkung Flur Flurstiick
Rieschweiler 2413/6

wird zum Wertermittlungsstichtag 18.07.2025 mit rd.

40.500 €

in Worten: vierzigtausendfiinfhundert Euro

geschétzt.

Der Sachverstéandige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgriinde entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverstandiger nicht zuldssig ist oder seinen Aussa-
gen keine volle Glaubwiirdigkeit beigemessen werden kann.

Dahn, den 22. Juli 2025

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur flir den Auftraggeber und den angegebenen
Zweck bestimmt. Eine Vervielfiltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet.

Der Auftragnehmer haftet fiir die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschrankt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzanspriiche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit, ein-
schliefilich von Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit der Vertreter oder Erfiillungsgehilfen des Auftragnehmers
beruhen, in Fallen der Ubernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Méngeln,
sowie in Fallen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fallen der leichten Fahrlassigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird,
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deren Erfiillung die ordnungsgemafe Durchfilhrung des Vertrages (iberhaupt erst erméglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmanig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha-
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberiihrt.

Ausgeschlossen ist die personliche Haftung des Erfillungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehorigen des Auftragnehmers fiir von ihnen durch leichte Fahrléssigkeit verursachte Schaden.

Die Haftung fir die Vollstédndigkeit, Richtigkeit und Aktualitét von Informationen und Daten, die von Dritten im
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder libermittelt werden, ist auf die Héhe des fir den Auftrag-
nehmer moglichen Rickgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschrankt.

Eine iiber das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.

Auferdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z: B. StraRenkarte; Stadtplan,
Lageplan, Luftbild, u. &.) und Daten urheberrechtlich geschiitzt sind. Sie diirffen nicht aus dem Gutachten se-
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugefiihrt werden. Falls das Gutachten im Internet veréffentlicht wird,
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veréffentlichung nicht flir kommerzielle Zwecke gestatiet ist. Im
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veréffentlicht werden, in anderen Féllen maximal fiir die Dauer von 6 Monaten.
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittiung

ImmoWertV:
Verordnung (iber die Grundsatze fiir die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der fiir die Werter-
mittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittiungsverordnung — ImmoWertV

WertR:
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien fiir die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstiicken

BetrKV:
Betriebskostenverordnung — Verordnung (ber die Aufstellung von Betriebskosten

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

[11 Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten:-und. Praxishilfen,” Loseblattsammlung,
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024

[8] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immabilienbewertung

5.3 Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 16.06.2025) erstellt.
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6 Verzeichnis der Anlagen

Anlage
Anlage
Anlage
Anlage

Anlage

1:

2:

3:

Bodenrichtwertkarte

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts
Wohn- und Nutzflachenberechnungen

Rauminhaltsberechnungen

Fotos
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Anlage 1 Quelle: www.vermkv.rip.de



http://www.vermkv.rlp.de
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Anlage 2 Quelle: www.vermkv.rip.de
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http://www.vermkv.rlp.de
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Anlage 3 (vom Sachverstandigen nur zur Gutachtenerstellung berechnet)
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Anlage 4 (vom Sachversténdigen nur zur Gutachtenerstellung berechnet)
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Anlagen 5 (bei der Ortsbesichtigung vom Sachverstandigen mit Erlaubnis aufgenommen)

Bogenstralle
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Gemeinsame Zufahrt zu den Nebengebauden

Silidwestseite
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Siidostseite

Eingang zum Kellerraum
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Kellerraum

Stufenzum Eingang
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Hauseingang
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Zimmer, Kiiche
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Bad

E -~ Boiler
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Balkon

Treppe zum Dachgeschof
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Flur

Zimmer
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Zimmer

Ofenheizung
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Dachboden

Nebengebaude 1
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Zugang zu Nebengebaude 1

Nebengeb'éude 1 von der Hauptstrafe gesehen
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Welleternitdeckung

Badanbéu‘
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Nebengebiude 2 zugewachsen

Gesamtanlage von der Hauptstralle aus gesehen





Ubertragungsnachweis

Dokumentinformationen

Dokumentname dok002_5393-agps_250729092656_933_464.pdf
Seitenzahl 42

Nummer im Dokumentenpaket #2von 2

Stapelkennung 5393-AGPS_250729092656_933

Scanstelle Scanstelle Pirmasens

Erfasser OLGZW\Andreas.Nunheim

Qualitatssicherung

Durchgefiihrt zur Sicherstellung der bildlichen und inhaltlichen Ubereinstimmung von Papierdokument und elektronischem Dokument

Prifer OLGZW\diana.roscher
Ergebnis der QS-Priifung Erfolgreich durchgefiihrt mit Stichprobenumfang 5%
Datum 29. Juli 2025 10:30:45

Bemerkung (zu etwaigen Auffalligkeiten zum

Papierdokument)

Eingescannt 29. Juli 2025 09:34:47
Indiziert (Metadatenerfassung) 29. Juli 2025 10:20:47

Weitere Verarbeitungsdaten

Empfanger Amtsgericht Pirmasens
XJustiz-ID T3402

Fachverfahren forumSTAR
Fachbereich Vollstreckung Immobiliar

Verfahrensdokumentation

Der Scanvorgang erfolgte gemaf den Anforderungen der TR RESISCAN — Schutzbedarf ,hoch* und ist in der aktuell giiltigen Verfahrensdokumentation am Ablageort
in einem offentlichen Ordner dokumentiert/ in einem 6ffentlichen Ordner abgelegt.

Prozess 01_Eingangspost Version 2.2.0.135

Erzeugt mit Stylesheet ' 1"





		Übertragungsnachweis

		Dokumentinformationen

		Qualitätssicherung

		Weitere Verarbeitungsdaten

		Verfahrensdokumentation

		Erzeugt mit Stylesheet ' 1 '



